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S A C H S E N - A N H A LT  

 

 
Halberstadt, 31.03.2021 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Ausführungsanordnung 
 

In der Vereinfachten Flurbereinigung Lüttgenrode, Teilgebiet Lüttgenrode 
Ortslage, Landkreis Harz, mit der Verfahrensnummer HZ0 102, wird hiermit nach § 61 
des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i.d.F. der Bekanntmachung vom    16. März 
1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), die  

Ausführung des Flurbereinigungsplanes  

angeordnet. Als Zeitpunkt des neuen Rechtszustandes und der rechtlichen Wirkungen 
des Bodenordnungsplanes wird festgesetzt der   

01.  Mai 2021, 0:00 Uhr. 

Zu diesem Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue 
Rechtszustand an die Stelle des bisherigen. Der Übergang des Besitzes und der 
Nutzung der Grundstücke erfolgt mit Eintritt des neuen Rechtszustandes außerhalb 
des Grundbuches. 

 

Anordnung der sofortigen Vollziehung : 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 03. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694), wird im öffentlichen 
Interesse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten die sofortige Vollziehung 
dieser Ausführungsanordnung angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen 
diese keine aufschiebende Wirkung haben. 

 

Begründung: 

Der Flurbereinigungsplan ist in einem Ausschlusstermin vom 12.08.2020 bis 
14.08.2020 vorgelegt und erörtert worden. Es wurde kein Widerspruch eingelegt, der  
Flurbereinigungsplan ist damit unanfechtbar. Die Voraussetzungen nach § 61 FlurbG  
liegen damit vor. 

 

Begründung der sofortigen Vollziehung: 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt sowohl im überwiegenden Interesse 
der Beteiligten als auch im öffentlichen Interesse. 

  



 

Die aufschiebende Wirkung gegebenenfalls eingelegter Rechtsbehelfe hätte zur 
Folge, dass der Grundstücksverkehr erheblich erschwert sein würde. Ein längeres 
Hinausschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist für die Beteiligten 
nicht zumutbar. Sie dürfen erwarten, dass nicht nur der Besitz, sondern auch die 
Eigentumsverhältnisse an den neuen Grundstücken sobald wie möglich geregelt 
werden, damit die öffentlichen Bücher berichtigt werden können und der gesamte 
Grundstücksverkehr wieder normalisiert wird. Mit der sofortigen Vollziehung der 
Ausführungsanordnung wird die notwendige Rechtssicherheit geschaffen und die 
Abwicklung des gesamten Verfahrens beschleunigt.  

Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist auch gegeben, da in einem 
Flurbereinigungsverfahren eine Vielzahl aufs Engste miteinander verflochtener 
Abfindungen bestehen. Aus einer aufschiebenden Wirkung der gegen diese 
Ausführungsanordnung eingelegten Rechtsbehelfe würde der Eintritt der rechtlichen 
Wirkungen des Flurbereinigungsplanes erfahrungsgemäß über einen längeren 
Zeitraum verzögert werden 

Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da der 
Allgemeinheit im Hinblick auf Gewährleistung der Richtigkeit der öffentlichen Bücher 
und wegen der in die Flurneuordnung  investierten erheblichen öffentlichen Mittel 
daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung : 

Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach  Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem auf die 
öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag.  

Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs bei der Außenstelle des Amtes, 
Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben oder beim Landesverwaltungsamt, Ernst-
Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale), gewahrt. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das 
Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der Behörde 
eingegangen ist. 

Rechtsbehelfe gegen diese Anordnung haben wegen der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. 

 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist bei dem Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, 
8. Senat (Flurbereinigungssenat), der Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung zulässig (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

Im Auftrag 

 

Bernd Weber      
Sachgebietsleiter 


